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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr.4172/J der 
Abgeordneten Peter Wurm u.a. betreffend Werbung an Volksschulen wie folgt: 

 
Zu Frage 1: 
Die Frage, ob Werbung an Schulen für schulfremde Zwecke grundsätzlich zugelassen wird, 
liegt im Zuständigkeitsbereich der Bundesministerin für Bildung und Frauen. Aus dem Blick-
winkel des Lauterkeitsrechts verfolgt mein Ressort das Thema „Werbung an Schulen“ schon 
seit geraumer Zeit. Werbung an der Schule für Maturareisen oder zuletzt auch Werbung 
über Mitteilungshefte konnten im Rahmen des Klagsprojekts mit dem VKI untersagt werden. 
Bei der Frage, ob und welcher Weise Werbung für schulfremde Zwecke im Rahmen der Schu-
le erlaubt wird ist meines Erachtens ein strenger Maßstab anzulegen. Wirbt ein Unterneh-
men in der Unterrichtszeit oder indem es Werbematerialien von LehrerInnen oder gar Direk-
torInnen verteilen lässt, so profitiert es nicht nur von der Autorität, die der Institution Schule 
anhaftet, sondern auch vom besonderen Vertrauensverhältnis, das zum Schulpersonal be-
steht. 
 

Zu den Fragen 2, 3 und 5: 
Mein Ressort hat die Möglichkeit, in ausgewählten Fällen aggressiver oder irreführender 
Geschäftspraktiken den Verein für Konsumenteninformation mit der Führung von Verbands-
klagen zu beauftragen. Im Fall des gegenständlichen „Werbe-Koffers“ wurde vom VKI bereits 
Klage gerichtet auf Unterlassen einer aggressiven Geschäftspraktik eingebracht. 

Zu Frage 4: 
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Wie eingangs erwähnt liegt die legistische Zuständigkeit zur Reglementierung von Werbung 
an Schulen bei der Bundesministerin für Bildung und Frauen. 

Zu Frage 6: 
Da die Markenbindung schon früh einsetzt und jüngere Kinder Werbeversprechen nicht als 
solche erkennen können, bergen vor allem an jüngere Kinder gerichtete Werbungen eine 
besondere Gefahr der Manipulation in sich. Auswirkungen auf das zukünftige Kaufverhalten 
sind anzunehmen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Rudolf Hundstorfer 
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